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Artikel 40 

(1) Reist ein Diplomat, um sein Amt anzutreten oder um auf seinen Posten oder in seinen 
Heimatstaat zurückzukehren, durch das Hoheitsgebiet eines dritten Staates oder befindet er sich im 
Hoheitsgebiet dieses Staates, der erforderlichenfalls seinen Paß mit einem Sichtvermerk versehen hat, so 
gewährt ihm dieser Staat Unverletzlichkeit und alle sonstigen für seine sichere Durchreise erforderlichen 
Immunitäten. Das gleiche gilt, wenn Familienangehörige des Diplomaten, denen Vorrechte und 
Immunitäten zustehen, ihn begleiten oder wenn sie getrennt von ihm reisen, um sich zu ihm zu begeben 
oder in ihren Heimatstaat zurückzukehren. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 dürfen dritte Staaten auch die Reise von Mitgliedern 
des Verwaltungs- und technischen Personals und des dienstlichen Hauspersonals einer Mission sowie 
ihrer Familienangehörigen durch ihr Hoheitsgebiet nicht behindern. 

(3) Dritte Staaten gewähren in bezug auf die amtliche Korrespondenz und sonstige amtliche 
Mitteilungen im Durchgangsverkehr, einschließlich verschlüsselter Nachrichten, die gleiche Freiheit und 
den gleichen Schutz wie der Empfangsstaat. Diplomatischen Kurieren, deren Paß erforderlichenfalls mit 
einem Sichtvermerk versehen wurde, und dem diplomatischen Kuriergepäck im Durchgangsverkehr 
gewähren sie die gleiche Unverletzlichkeit und den gleichen Schutz, die der Empfangsstaat zu gewähren 
verpflichtet ist. 

(4) Die Verpflichtungen dritter Staaten auf Grund der Absätze 1, 2 und 3 gelten gegenüber den in 
jenen Absätzen bezeichneten Personen sowie in bezug auf amtliche Mitteilungen und das diplomatische 
Kuriergepäck auch dann, wenn diese sich infolge höherer Gewalt im Hoheitsgebiet des dritten Staates 
befinden. 


